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Rennveranst~ltuAßen auf Strassen 

.A. n fra g e b e a n t VI .r t 1L.P~ 

Auf eine Aafrage, welche die Abgeordneten Dipl~-Ing.-Pius F i n k 

und Genvssen anlässlich dar Sitzung des Nationa.lrates 'am 10. Juli d.J." 

betteffend 'Rennveranstaltungen für Fa.hrzeuge, die durch Verbrennungsme'toren 

betrieben werdan, a.n ihn gerichtet haben, te'il t :Bundesmi nister für Ha.ndel 

und Wiedera.ufba.u Dr.:B 0 c k' mit: 

Rennveransta.l tungen, das si nd. mttorsportliche Veranstal tungen auf 

Strassen, die nur der Erzielung grösstmöglichster Geschwindigkeiten dienen, 

werden im Interesse einer möglichst wirksamen Unfallbekämpfung imStrasse~ 

verkehr, soweit ihre Abhal tu~ auf J3undesstrassen in Aussicht genommen und 

daher die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau 

gegeben ist, bereits seit längeremgrundsätzlioh ~cht beWilligt. 

Von diesen Rennverans'tal tungen i~ ellgerem Siun zu untersoh.eiden 

siad dis ~genannten WertungsfahrtenJ die nur auf Erzie]ung einer bestimmten 

Durchsohnittsgesohwindigkeit abgestellt sind. Diese werden .. da sie Vielfach 

a.uch im Interesse des Fremdenverkehrs liegen .. _ insofern gestattet, al.s sie 

internationale n Charakter tragen und Geschwi ndigkei tswettbewerbe ,ausschliessen 

~der auf einem Raum zUr Durchführung gelangen, in welohem deren Abhaltung 

, keine Si'ckungen des, a.l~gemeinen Verkehrsablaufes' befürchten lässt. ' 

Für Landes- und sonstige Strassen, die nicht Eundesstrassen sind, 

fa.llen die entsprechenden Ve~fü6Ungen in die Zuetändigkei t, der Länder. 

Re nnverans tal tungen auf geschl*ssenem Raum, wie etwa. a.uf Sandbahnen 

oder auf Flugpla.tzpisten, sind nioht Geganstand strassenpolizeilicher Regelung, 

sondern Angelegenheit der sogenannten Spektakel-Polizei und unterliegen als 

solche der Zuständigkeit des Eu nd e,smi nisteriums für Inneres. 
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